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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Frühjahrssession 2022 beriet der Nationalrat die Motion Herzog (sp, BS), die eine
Ergänzung des Epidemiengesetzes zur Garantie des Grenzverkehrs auch in
Pandemiezeiten verlangte. Die SGK-NR beantrage die Annahme der Motion, teilte deren
Sprecherin Regine Sauter (fdp, ZH) mit. Die Einschränkung des Personenverkehrs als
Folge der Grenzschliessungen hätte die Bekämpfung der Pandemie beeinträchtigt, da
auch das Gesundheitspersonal davon betroffen gewesen sei. Eine Bestimmung, die den
Grenzverkehr auch in Krisenzeiten garantiert, der ins Covid-19-Gesetz aufgenommen
wurde, sei nur befristet, weshalb für vergleichbare Situationen in der Zukunft eine
Anpassung des Epidemiengesetzes notwendig sei. Benjamin Roduit (mitte, VS), ebenfalls
Kommissionssprecher, kritisierte den Bundesrat und eine Kommissionsminderheit für
deren ablehnende Haltung. Die Feststellung des Bundesrats, dass Grenzgänger und
Grenzgängerinnen trotz der Reisebeschränkungen aus beruflichen Gründen in die
Schweiz einreisen durften, überzeugte Roduit nicht. Diese Lösungen seien erst auf
Druck des Parlaments und erst nach der ersten Welle gefunden worden. Auch der
Einwand des Bundesrats, dass die Motion den gesundheitspolitischen
Handlungsspielraum bei multilateral-verhandelten Gesundheitsbeschränkungen
beschneide, liess Roduit nicht gelten. Die Schweiz sei schliesslich in Fragen der
öffentlichen Gesundheit und Sicherheit souverän. Innenminister Berset gab zu, dass
man ohnehin mehrere Bestimmungen des Epidemiengesetzes überarbeiten müsse und
widersprach der Forderung der Motion nicht grundsätzlich. Er beharrte aber darauf,
zuerst eine Analyse durchzuführen, bevor irgendwelche Konsequenzen gezogen werden
könnten. Bereits im Juni 2020 habe der Bundesrat eine Revision des
Epidemiengesetzes gefordert. Nun warte man ab, bis eine umfassende und vollständige
Analyse der Pandemie möglich sei. Bis Mitte 2023 solle der Änderungsentwurf in die
Vernehmlassung gegeben werden, erklärte Berset der grossen Kammer. Er bat den
Nationalrat, keine Motionen anzunehmen, bevor nicht eine Gesamtbilanz gezogen
werden konnte und beantragte die Ablehnung des Vorstosses. Da lediglich die SVP
mehrheitlich gegen die Motion stimmte, wurde sie mit 127 zu 46 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) auch vom Zweitrat deutlich angenommen. 1

MOTION
DATUM: 17.03.2022
AMANDO AMMANN

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Rahmen der Gesamtstrategie Gesundheit 2020 legte der Bundesrat noch Ende 2014
einen Gesetzesentwurf für ein Krebsregistrierungsgesetz vor. Im Wesentlichen soll
damit eine flächendeckende und umfassende Datengrundlage erarbeitet werden, um
die Früherkennung von Krebserkrankungen, deren Prävention sowie die Behandlung von
Krebserkrankungen zu begünstigen. Neben der Vereinheitlichung bestehender Register
waren auch die generelle Verbesserung der statistischen Datengrundlagen, deren
Bearbeitung und vor allem auch deren Weiterleitung unter Berücksichtigung der
Patientenrechte wichtige Treiber des neuen Gesetzes. Kernelement des
Krebsregistrierungsgesetzes war auch die Einführung einer Meldepflicht für Ärztinnen
und Ärzte sowie Spitäler, wobei die Registrierung selbst weiterhin durch die Kantone in
den kantonalen Krebsregistern erfolgt. Eine neue Krebsregistrierungsstelle des Bundes
koordiniert die Register und wird mit der Datenaufbereitung betraut. Ein
Krebsmonitoring wird, ergänzt durch einzelne Berichte, anhand der erhobenen Daten
Auswertungen zulassen. Das Gesetz ist als nächster wichtiger Schritt im Anschluss an
die Strategie gegen Krebs 2014-2017 zu betrachten.
Die Vernehmlassung verdeutlichte eine grundsätzliche Befürwortung des
Gesetzesentwurfs. Sowohl Kantone, als auch zahlreiche Akteure aus dem
Gesundheitswesen begrüssten diesen Schritt. Gleichwohl gab es in einigen Bereichen
umfassendere Kritik, so dass sich der Bundesrat veranlasst sah, den Gesetzesentwurf
vor den parlamentarischen Beratungen nochmals anzupassen. Dies betraf einerseits
Modalitäten zur Information der Patienten über die Datenhandhabung und ein ihnen
eingeräumtes Widerspruchsrecht. Die Weitergabe der Daten wurde überdies auf
Organisationen zur Evaluation der Diagnose- und Behandlungsqualität erweitert.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Andererseits wurden administrative Anpassungen zur Erschwerung der Identifikation
der Patienten vorgenommen. In der Summe gelangte die Vorlage aber unter positiven
Vorzeichen in den Nationalrat, der sich im Dezember 2015 als Erstrat zum Geschäft
beriet.

Dort war die Vorlage insgesamt unbestritten. Einzig im Bereich einzelner Fristen
wurden von der SGK Änderungen beantragt und übernommen. Die kantonalen
Registerdaten sollten in der neuen Fassung erst nach 30 Jahren gelöscht werden und
nicht wie vom Bundesrat vorgesehen gleich nach deren Prüfung durch die
Krebsregistrierungsstelle oder spätestens fünf Jahre nach diesem Schritt. Ebenso
wurde die Frist für die Anonymisierung der Daten um 50 Jahre verlängert: So können
Patientendaten auch bis zu 80 Jahre nach dem Tod der Patienten noch anonymisiert
werden. Damit sollen die Daten länger für die Forschung zur Verfügung stehen, so
Kommissionssprecherin Carobbio Guscetti (sp, TI), auch wenn das Gesetz kein
eigentliches „Forschungsgesetz“ sei. Der Nationalrat hatte den leicht abgeänderten
Entwurf mit nur 3 Gegenstimmen angenommen, 171 Nationalrätinnen und Nationalräte
stimmten Ja (keine Enthaltungen). 2

Während der Sommersession 2016 befasste sich der Nationalrat mit einer
parlamentarischen Initiative Carobbio Guscetti (sp, TI), welche eine landesweite
Bewilligungspflicht für besonders kostspielige medizin-technische Geräte zum Inhalt
hatte. Die Initiantin begründete ihr Anliegen damit, dass ein Überangebot
entsprechender Geräte zu einer erhöhten Nachfrage nach diagnostischen Tests und in
der Folge auch zu höheren Gesundheitskosten führe. In Kantonen wie dem Tessin,
Neuenburg oder Jura existierten bereits vergleichbare Regelungen. Während Carobbio
Guscetti von ihrem Parteikollegen und SGK-SR-Minderheitensprecher Pierre-Alain
Fridez (sp, JU) Rückendeckung erhielt, empfahl Thomas de Courten (svp, BL) im Namen
der Kommissionsmehrheit, der Initiative keine Folge zu geben. Dabei argumentierte er
mit der bestehenden Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, in welche
eingegriffen würde. Stattdessen erachte die Kommission Massnahmen zur
Wettbewerbsstärkung im Gesundheitswesen als angezeigt. Mit 137 zu 52 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) gab der Nationalrat dem Geschäft keine Folge. Die Fraktionen der SP und
der Grünen stimmten zusammen mit einer Person aus der SVP geschlossen für
Folgegeben. Die restlichen Fraktionen lehnten die Initiative ab. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
JOËLLE SCHNEUWLY

Das Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende
Strahlung und Schall (NISSG) hatte im Nationalrat etwas mehr Gegenwind als im
Ständerat. Zwar beantragte die SGK mehrheitlich, auf die Vorlage einzutreten, eine
Minderheit de Courten (svp, BL) wollte dies jedoch nicht und stemmte sich mit zwei
Anträgen (Nichteintreten und Rückweisung) gegen die Vorlage. Falls auf das Gesetz
eingetreten würde, sollte es zurückgewiesen werden mit dem Auftrag an den Bundesrat,
lediglich bezüglich Laserpointern eine neue Regelung auszuarbeiten. Die
Kommissionsmehrheit war indes der Meinung, dass das neue Gesetz angesichts der
technologischen Entwicklungen gerechtfertigt sei, wie es Sprecherin Carobbio Guscetti
(sp, TI) und Sprecher Hess (bdp, BE) ausführten. Diese beiden Anträge setzten den
Rahmen für die Eintretensdebatte. SP, CVP, GLP und Grüne waren für Eintreten. Diese
Parteien orteten einen Regulierungsbedarf und wollten den Weg über ein neues Gesetz
gehen, besonders im Sinne des Schutzes der Gesundheit. Die FDP äusserte sich
kritischer. Das Gesetz wurde als nicht nötig erachtet. Stattdessen sollten gesunder
Menschenverstand und Eigenverantwortung gefördert werden, so Fraktionssprecherin
Sauter (fdp, ZH). Überhaupt wehre sich die Fraktion gegen übermässige und in diesem
Fall „unverhältnismässige” Regulierungen. Eintreten war indes in der FDP-Liberalen
Fraktion nicht bestritten, jedoch werde sie sich für eine Entschlackung des Gesetzes
einsetzen. 
In der Eintretensabstimmung obsiegten die Anträge der Mehrheit. Der
Nichteintretensantrag unterlag mit 107 zu 77 Stimmen. Die Rückweisung an den
Bundesrat wurde mit 106 zu 77 ebenfalls verworfen (eine Enthaltung). Mit der
Kommissionsminderheit unterlag auch die SVP-Fraktion, die in beiden Fragen das
Minderheitsanliegen unterstützte.

Die Detailberatung war in der Folge geprägt von Minderheitsanträgen. Fast jeder der 15
Gesetzesartikel wurde angefochten. Die Debatte erstreckte sich also über längere Zeit
und zahlreiche Abstimmungen, die allesamt recht knapp ausfielen und in denen in den
meisten Fällen die Kommissionsmehrheit gestützt wurde. Mit vier Differenzen zum

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Ständerat wurde die Gesetzesvorlage schliesslich verabschiedet, dies durchaus im
Sinne der Gegner des nunmehr etwas verschlankten Gesetzes. Dabei ging es um ein
Verbot von gewerblichen und beruflichen Produkteverwendungen mit erheblichem
Gefährdungspotential (Artikel 5 lit. b) sowie um die Grundlagenbeschaffung (Art. 6),
beides wurde aus dem Gesetzesentwurf gestrichen. Der Nationalrat führte aber auch
eine neue Bestimmung ein: Der Bundesrat muss dem Parlament 8 Jahre nach
Inkrafttreten eine Evaluation des Gesetzes unterbreiten. 
In der Gesamtabstimmung stimmten 97 Nationalrätinnen und Nationalräte für den
überarbeiteten Entwurf, 93 waren dagegen. Damit ging die Vorlage zurück zum
Ständerat, der sich in der ersten Lesung einstimmig für das Gesetz ausgesprochen
hatte. 4

Nationalrätin Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) reichte Ende 2017 ein Postulat ein, mit
welchem sie den Bundesrat dazu aufforderte, einen Bericht über die Schweizer
Spitäler und deren zukünftigen Investitionen in Infrastruktur und Technologien
auszuarbeiten. Darin sollten unter anderem Massnahmen zur Verhinderung eines
Wettkampfs um Investitionen aufgezeigt werden, um daraus resultierende
Überkapazitäten zu vermeiden. Gemäss der Postulantin würde der durch die Regelung
der Spitalfinanzierung im KVG verstärkte Wettbewerb zu vermehrten Investitionen in
den besagten Bereichen führen. Dies sei mit einem Kostenwachstum verbunden und
nicht vonnöten. Freilich müssten veraltete Spitalinfrastrukturen erneuert werden,
jedoch steigere sich dadurch auch die Attraktivität der Spitäler, was eine Verzerrung
des Systems zur Folge habe – werden doch die Investitionen durch die laufenden
Einnahmen finanziert, welche in erster Linie von Pauschalen stammen. Laut Carobbio
würden einige Spitäler eine Wachstumsstrategie verfolgen, welche neben den besagten
Überkapazitäten in gewissen Fällen auch Solvabilitätsprobleme mit sich bringe und auf
Dauer nicht für alle Betroffenen aufgehen könne.
In seiner Stellungnahme verwies der Bundesrat darauf, dass mit der Revision der
Spitalfinanzierung, der Einführung der Instrumente der Leistungsfinanzierung sowie der
freien Spitalwahl die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und des
Qualitätswettbewerbs gefördert werden solle. Es liege an den Kantonen, die
Spitallandschaft so zu gestalten, dass die einzelnen Krankenhäuser ihre Infrastrukturen
wirksam nutzen könnten und dass sich Einrichtungen für spezifische Leistungen auf
einige wenige Spitäler konzentrieren würden. Richte ein Krankenhaus nichtsdestotrotz
eine zur Erfüllung des Leistungsauftrages nicht notwendige Infrastruktur ein, müsse es
alleine für die Finanzierung aufkommen, weil sich die Vergütung über die Fallpauschale
auf die erbrachten Leistungen beziehe, nicht auf die verfügbare Infrastruktur. Da es
dank dem medizinischen Fortschritt zunehmend möglich sei, Behandlungen vom
stationären zum ambulanten Bereich zu transferieren, sei es essentiell, unnötige
Investitionen und Überkapazitäten zu vermeiden. Sowohl die Machbarkeitsstudie
„Finanzierung der Investitionen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen von Spitälern"
wie auch die Studie in Erfüllung der Motion „Transparenz bei der Spitalfinanzierung
durch die Kantone" untersuchten die Spitalinvestitionen im Zeitraum 2010-2014
respektive 2016. Der Bundesrat pflichtete der Postulantin bei, dass weitere
Untersuchungen bezüglich der zukünftigen Spitalinvestitionen und Massnahmen zur
Vermeidung von Überkapazitäten erforderlich seien. Daher beantragte er die Annahme
des Vorstosses.
Mitte März 2018 folgte der Nationalrat dieser Empfehlung und nahm das Postulat
stillschweigend an. 5

POSTULAT
DATUM: 16.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Zwischen dem 14. und dem 21. September 2020 fand das
Differenzbereinigungsverfahren zum Covid-19-Gesetz statt. Dabei blieb das Programm
der beiden Räte sehr gedrängt. Gleich zu Beginn des Verfahrens nahm der Nationalrat
einen Ordnungsantrag Weichelt-Picard (al, ZG) an und verschob wie darin gefordert die
Behandlung des Geschäfts auf den Folgetag, um der Kommission eine ausführlichere
Diskussion der Differenzen zu ermöglichen. 
Bei den Beratungen selber konnten die Räte dann die meisten Aspekte bereinigen,
einzelne Fragen zu den Härtefallmassnahmen und zur Erwerbsersatzordnung blieben
jedoch bis zum Schluss offen. 

Bereinigen konnte das Parlament unter anderem die Fragen zum Gegenstand des
Gesetzes. Hier pflichtete der Nationalrat dem Vorschlag des Ständerats bei, wonach der
Bundesrat seine aussergewöhnlichen Befugnisse nur dann einsetzen darf, wenn eine
Behandlung durch das Parlament zeitlich nicht möglich ist. Bezüglich des Einbezugs von

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Sozialpartnern, Gemeinden und Städten bei der Erarbeitung von Massnahmen brachte
die Mehrheit der SGK-NR ihren anfänglichen Vorschlag erneut vor: So sollten zwar die
Sozialpartner, nicht aber die Verbände von Gemeinden und Städten einbezogen
werden. Entgegen anderen Anträgen der Minderheiten Prelicz-Huber (gp, ZH) im
Nationalrat und Dittli (fdp, UR) im Ständerat stimmten beide Parlamentskammern
diesem Vorschlag zu. 

Bezüglich des Gesundheitsbereichs war lediglich die Frage nach dem Verbot von
medizinischen Tätigkeiten noch offen. Hier wollte der Ständerat ausdrücklich
festhalten, dass eine solche Einschränkung nur bei nicht dringenden Behandlungen
möglich sein soll. Dem stimmte der Nationalrat zu, packte die Bestimmung aber in eine
schlankere Formulierung. 

Auch bei den ALV-Massnahmen, spezifisch bezüglich der Entschädigung von
Lohnfortzahlungen durch die Arbeitgebenden, wurden sich die Räte einig. Der
Ständerat hatte diesbezüglich zuvor kritisiert, dass der Bundesrat in den meisten Fällen
Massnahmen vorschlage, welche eine Weiterarbeit der Betroffenen ermögliche, und es
für diese Fälle keine Entschädigung brauche. Der Nationalrat nahm folglich den
Vorschlag seiner Kommission an, wonach die Entschädigungen ausdrücklich auf Fälle
eingegrenzt werden sollten, bei denen die Arbeit aufgrund behördlicher Massnahmen
eingestellt werden muss. Dieser Formulierung konnte sich in der Folge auch der
Ständerat stillschweigend anschliessen. 

Bei den Ausländer- und Asylmassnahmen folgte der Nationalrat dem Ständerat
bezüglich der Möglichkeit zur Fristerstreckung bei Ausreise, dem Erlöschen von Asyl
und von vorläufigen Aufnahmen, obwohl er in der ersten Debatte einen
entsprechenden Minderheitsantrag Crottaz (sp, VD) noch abgelehnt hatte. Diese
Massnahme sei nötig, falls die epidemiologische Lage eine Ausreise aufgrund
geschlossener Grenzen nicht erlaube, erklärte Kommissionssprecherin Humbel (cvp,
AG). Der Nationalrat lehnte den Minderheitsantrag de Courten (svp, BL), der an der
bisherigen Entscheidung des Nationalrats festhalten wollte, ab. Auch den
ständerätlichen Vorschlag, wonach der Bundesrat bei Grenzschliessungen die
Reisefreiheit der Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie von Einwohnerinnen und
Einwohnern gewährleisten solle, hiess die grosse Kammer entgegen einem
Minderheitsantrag Aeschi (svp, ZG) gut. 

Bei den insolvenzrechtlichen Massnahmen stimmte der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission der vom Ständerat geschaffenen Regelung, wonach auch bei
Überschuldung eine Abweichung vom Gesetz möglich sein soll, stillschweigend zu.
Hingegen beharrte er darauf, dass Transporteure nicht für Zollschulden, welche durch
den Covid-19-bedingten Konkurs von Empfängern oder Importeuren entstanden ist,
haftbar gemacht werden können. Hier gab sich der Ständerat in der nächsten
Behandlungsrunde geschlagen. 

Eine Lösung fand man auch bei den Massnahmen in der ALV. Offen war hier noch die
Frage, ob Mitarbeitenden auf Abruf, in einem zeitlich begrenzten Arbeitsverhältnis, in
einem Lehrverhältnis oder Temporärarbeitskräften ebenfalls Anspruch auf
Erwerbsausfallentschädigungen zugesprochen werden kann. Der Nationalrat beharrte
auf dieser Ausweitung, worauf die SGK-SR einen Kompromissvorschlag machte:
Mitarbeitende auf Abruf in unbefristeten Arbeitsverhältnissen sollten EO beantragen
können, nicht aber die übrigen aufgezählten Gruppen. Trotz anderslautenden
Minderheitsanträgen im Ständerat (Graf, gp, BL) und Nationalrat (Prelicz-Huber)
willigten beide Räte in diesen Kompromiss ein.

Bis zum Schluss umstritten waren Aspekte des Kulturbereichs. Zwar konnten die Räte
auch in diesem Bereich zahlreiche Differenzen ausräumen. So einigten sie sich darauf,
die Leistungsvereinbarungen der Kantone mit CHF 100 Mio. zu unterstützen, wie es der
Nationalrat vorgeschlagen hatte. Zudem willigte der Nationalrat ein, dass der Bund bei
den Sportvereinen keine Rangrücktritte machen soll. Bei der Unterstützung für
besonders stark betroffene Unternehmen setzte sich der Nationalrat bezüglich der
Kann-Formulierung durch: Die Unterstützung bleibt somit für den Bundesrat freiwillig.
Zudem kann der Bundesrat diesbezüglich zukünftig A-Fonds-perdu-Beiträge
ausrichten. Man einigte sich überdies darauf, dass Unternehmen zwar prinzipiell nur
Härtefallmassnahmen beanspruchen können, wenn sie keine anderen Finanzhilfen
beanspruchen, schränkte diese Regelung aber noch etwas ein: KAE, EO und die Covid-
Kredite sollen dabei nicht berücksichtigt werden. Dass teilweise nur um einzelne
Ausdrücke gestritten wurde, zeigte die Frage, wie «fit» die Unternehmen zum Erhalt
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von Härtefallmassnahmen sein müssen. Einig war man sich, dass Unternehmen ohne
Zukunftsperspektive keine Hilfe mehr erhalten sollten. Die Räte entschieden sich
jedoch gegen die Begriffe «gesund» (Ständerat, erste Behandlung), «profitabel»
(Nationalrat, zweite Behandlung) und «profitabel und überlebensfähig» (Ständerat,
zweite Behandlung) und bevorzugten stattdessen «profitabel oder überlebensfähig»
(Nationalrat, dritte Behandlung). Ein weiterer Versuch durch eine Minderheit Weichelt-
Picard, Unterstützung für die Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung
zu erhalten, diesmal über deren Aufführung bei den besonders stark betroffenen
Branchen, scheiterte erneut.
Bis zum Schluss des Differenzbereinigugsverfahrens umstritten blieb schliesslich die
Frage der Definition eines Härtefalls und seiner Bedingungen. Kann ein Härtefall als
Rückgang des Jahresumsatzes auf unter 60 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts
(Ständerat) definiert werden, wobei auch die Gesamtvermögenssituation berücksichtigt
werden soll, oder müssen dafür vielmehr die Zahlen zur Umsatzeinbusse und zum
Insolvenzrisiko betrachtet werden (Nationalrat)? Diese Frage musste in der
Einigungskonferenz entschieden werden, die gleich im Anschluss an die
Differenzbereinigung stattfand. 

Ebenfalls keine Einigung im Differenzbereinigungsverfahren fand man bei einzelnen
Massnahmen zur Entschädigung des Erwerbsausfalls. Einig wurde man sich zwar
bezüglich der Frage, ob Selbständigerwerbende und Personen in arbeitgeberähnlicher
Stellung ebenfalls Anspruch auf EO erhalten sollten. Hier setzte sich der Nationalrat
durch, der eine entsprechende Regelung gefordert hatte. Die Schaffung einer
Obergrenze des anzurechnenden Betrags bei EO (erste Behandlung des Nationalrats)
respektive eine Obergrenze des anrechenbaren Einkommens (zweite Behandlung des
Nationalrats) legten die Räte jedoch nicht fest, weil sie die Schaffung eines
Schwellenwertes verhindern wollten; diese Fragen soll der Bundesrat in
entsprechenden Verordnungen entscheiden. Des Weiteren war umstritten, ob ein
Erwerbsausfall nachgewiesen werden muss und ob die selbstdeklarierte Höhe des
Erwerbsausfalls ausbezahlt werden soll. Dies wollte der Nationalrat aufgrund eines breit
abgestützten Einzelantrags Mettler/Meyer/Rösti/Roduit durch Stichproben
sicherstellen, was der Ständerat mit einer etwas abgeänderten Formulierung
akzeptierte. Schliesslich gab sich der Ständerat auch bei der Verwendung der
Arbeitgeberbeitragsreserven durch die Arbeitgeber zur Bezahlung der BVG-Beiträge
geschlagen. 
Nicht einig wurde man sich auch bei der Frage, wer EO erhalten soll. Anfänglich stritten
sich die Räte diesbezüglich darüber, ob nur bei Unterbrechung oder auch bei
massgeblicher Einschränkung der Erwerbstätigkeit Erwerbsersatz ausgerichtet werden
kann. Dann schlug der Ständerat vor, die Einschränkungen zu beziffern: Bei
Umsatzeinbussen von mindestens 60 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren soll ein
EO-Bezug möglich sein. Der Nationalrat fürchtete sich jedoch diesbezüglich vor
Schwelleneffekten und nahm einen entsprechenden Einzelantrag
Mettler/Meyer/Prelicz-Huber/Roduit/Rösti/Sauter an, weshalb der Ständerat die
Regelung präzisierte: Bei einer Umsatzeinbusse von mindestens 65 Prozent gilt man als
«massgeblich eingeschränkt», bei Umsatzeinbussen zwischen 60 und 65 Prozent
können Erwerbsausfallentschädigungen dann beantragt werden, wenn das
durchschnittliche massgebliche Einkommen 2015 bis 2019 unter CHF 90'000 liegt.
Ansonsten wird ein Einkommen von CHF 90'000 angerechnet. Wichtig sei der
Kommissionsmehrheit, dass die gesamte Vermögens- und Kapitalsituation
berücksichtigt werde, betonte Kommissionssprecher Rechsteiner (sp, SG). Über diesen
Vorschlag musste entsprechend ebenfalls die Einigungskonferenz entscheiden. 
Umstritten war diesbezüglich auch die Frage, bis wann Artikel 10 zum Erwerbsausfall
gelten soll. Der Bundesrat hatte eine Geltungsdauer bis Ende 2022 vorgeschlagen, der
Nationalrat wollte diese aber auf Juni 2021 beschränken. Aufgrund eines Einzelantrags
Feller (fdp, VD) erlaubte die grosse Kammer überdies eine rückwirkende Inkraftsetzung
dieses Artikels auf den 17. September 2020. Damit wollte er die Möglichkeit auf
Rückwirkung schaffen, welche der Bundesrat in einer Medienmitteilung angekündigt
hatte, aber die ohne Rechtsgrundlage nicht möglich sei, betonte Feller. Nachdem die
SGK-SR noch die Kann-Formulierung zur Rückwirkung gestrichen hatte, willigten beide
Räte ein. 6
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In der Sondersession im Oktober 2020 nahm sich der Nationalrat einer Motion der
FDP-Fraktion an, die mehr qualitativen und quantitativen Wettbewerb im
Spitalbereich erreichen wollte. Konkret beabsichtigte die Fraktion, die Wahlfreiheit der
Patientenschaft besser zu nutzen und für Patientinnen und Patienten beispielsweise in
Form von Prämienrabatten oder der Anhebung der individuellen Kostenbeteiligung
Anreize zu schaffen, ein günstigeres oder effizienteres Krankenhaus aufzusuchen.
Bisher bestünden im Spitalbereich grosse Kostenunterschiede, erklärte Regine Sauter
(fdp, ZH) im Namen ihrer Fraktion. Durch die von ihrer Fraktion vorgeschlagenen
Systemänderung könne der Wettbewerb zwischen den Spitälern gefördert und diese zu
mehr Effizienz veranlasst werden. Gesundheitsminister Alain Berset verzichtete
während der Ratsdebatte auf eine Wortmeldung. Aus der zuvor eingereichten
Stellungnahme des Bundesrates ging allerdings hervor, dass dieser die Motion zur
Ablehnung empfahl, da die gesetzlichen Grundlagen für entsprechende
Versicherungsmodelle bereits existierten. Nichtsdestotrotz nahm der Nationalrat das
Geschäft mit 93 zu 87 Stimmen an. Während die Fraktionen der FDP, der SVP und der
GLP die Motion befürworteten, sprachen sich die SP-, die Mitte- und die Grüne-
Fraktion gegen den Vorstoss aus. 7

MOTION
DATUM: 29.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Ärzte und Pflegepersonal

Im März 2021 nahm sich der Nationalrat einer Motion Carobbio (sp, TI) mit dem Titel
«Die Schweiz muss mehr Ärztinnen und Ärzte ausbilden» an. Im Vorfeld der
nationalrätlichen Behandlung hatte sich eine Mehrheit der SGK-NR gegen das Geschäft
ausgesprochen. Als Sprecher dieser Mehrheit erklärte Lorenz Hess (mitte, BE) im Rat,
dass in erster Linie die Kantone für die Weiterbildung und Zulassung der Ärzteschaft
verantwortlich seien. Eine 2020 verabschiedete Änderung des KVG zur Zulassung von
Leistungserbringenden ermögliche es den Kantonen zudem, die Verteilung der
Ärztinnen und Ärzte und ihre Fachrichtungen mittels Festlegung von Höchstzahlen auf
die verschiedenen Regionen zu verteilen. Bevor weitere Massnahmen ergriffen würden,
sollte abgewartet werden, wie sich diese Gesetzesänderung auswirke. Zudem sei der
Bund im Rahmen des Sonderprogramms zur Erhöhung der Anzahl
Humanmedizinabschlüsse, auf welches in der BFI-Botschaft 2017-2020 eingegangen
werde, bereits aktiv geworden. Auch hier gelte es, die Resultate abzuwarten. 
Eine Minderheit um Yvonne Feri (sp, AG) befürwortete den Vorstoss hingegen. Sie hob
den personellen Notstand im Gesundheitswesen und die Abhängigkeit vom Ausland
hervor. Weiter unterstrich sie die Notwendigkeit, die Zulassungsbedingungen zum
Medizinstudium zu überprüfen. Es bedürfe einer Erhöhung der Anzahl
Medizinstudierender, der Stärkung der Ausbildung zum Facharzt oder Fachärztin und
der Förderung der Weiterbildungsmöglichkeiten. Bundesrat Guy Parmelin anerkannte
zwar die Wichtigkeit von gut ausgebildeten Gesundheitsfachkräften in der Schweiz.
Nichtsdestotrotz war er der Ansicht, dass der Bund mit der von Hess angesprochenen
BFI-Botschaft bereits die notwendigen Massnahmen getroffen habe, um die Zahl der
Medizinstudierenden zu steigern. Ebenfalls erachtete er den Numerus Clausus als
geeignetes Zulassungsverfahren zum Studium. Was die Qualität der postgradualen und
kontinuierlichen Ausbildungen anbelange, werde deren Qualität durch vom Bund
festgelegte Rahmenbedingungen bestimmt. Die konkrete Ausgestaltung liege allerdings
bei den entsprechenden Organisationen und Institutionen. Vor diesem Hintergrund
sehe der Bundesrat keinen Handlungsbedarf. Der Nationalrat lehnte die Motion knapp
mit 98 zu 92 Stimmen ab. Die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, GLP und der
Grünen unterlagen damit den Stimmen aus den restlichen Fraktionen. 8

MOTION
DATUM: 04.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Medikamente

Mittels einer im Juni 2020 eingereichten Motion wollte Regine Sauter (fdp, ZH) die
Schaffung der notwendigen gesetzlichen Grundlagen zur Einführung von E-Rezepten
und deren digitalen Übermittlung erreichen. Die Ärzteschaft sollte dazu verpflichtet
werden, die Ausstellung und Übertragung der Heilmittelrezepte elektronisch
abzuwickeln, da dadurch Medienbrüche verhindert werden könnten. Gemäss Sauter
geht das elektronische Rezept mit einigen Vorteilen einher: So könnten etwa
Rezeptfälschungen verhindert oder das Risiko von Fehlmedikationen und die
entsprechenden Folgekosten durch eine bessere Lesbarkeit von elektronischen
Rezepten verringert werden. Weil nicht alle Personen über die gleichen digitalen
Kompetenzen verfügten, gelte es aber zudem, «eine angemessene Alternative zum
digitalen Rezept in Papierform» auszuarbeiten. In seiner Stellungnahme von Anfang
September 2020 empfahl der Bundesrat den Vorstoss zur Ablehnung, zumal die
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Rechtsgrundlagen für die Umsetzung des E-Rezepts in der Arzneimittelverordnung
schon existierten. Zudem werde durch die Einführung des EPD ab Ende 2020 eine
nahtlose Interaktion zwischen Patientenschaft und Akteurinnen und Akteuren des
Gesundheitswesens – auch im Bereich der Rezepte – ermöglicht.
Die Motion kam in der Sommersession 2022 in den Nationalrat. Nachdem Sauter ihr
Anliegen vorgestellt hatte, erklärte Gesundheitsminister Alain Berset, dass der
Bundesrat die Entwicklung von E-Rezepten zwar unterstütze, aber in Übereinstimmung
mit einer Motion der SGK-NR (Mo. 19.3955) von einem Zwang absehen wolle. Die grosse
Kammer nahm die Motion jedoch mit 155 zu 29 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) deutlich
an. Sämtliche Gegenstimmen und Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-
Fraktion. 9

Soziale Gruppen

Familienpolitik

In der Herbstsession 2019 widmete sich der Nationalrat als Erstrat der Revision des
Bundesgesetzes über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung. Die  Eintretensdebatte wurde von den beiden
Kommissionssprechern Christian Lohr (cvp, TG) und Philippe Nantermod (fdp, VS)
eröffnet. Zur Verbesserung der Situation von pflegenden Angehörigen seien vier
zentrale Massnahmen vorgesehen: Eine Neuregelung der kurzzeitigen
Arbeitsabwesenheit zur Betreuung von Angehörigen, ein Betreuungsurlaub von 14
Wochen für Eltern schwer beeinträchtigter Kinder, die Gewährleistung des Anspruchs
der Hilflosenentschädigung der IV von Kindern während eines Spitalaufenthaltes und
schliesslich die Ausweitung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften der AHV auf
weitere pflegende Personenkreise. In ihren Anträgen habe die SGK-NR versucht, ein
Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der pflegenden Angehörigen und dem
finanzpolitisch Machbaren zu finden, und sich stark an den Vorschlägen des Bundesrats
orientiert, so die beiden Kommissionssprechenden. 
Eine Minderheit Herzog (svp, TG) erachtete den Handlungsbedarf bezüglich der
Angehörigenpflege als nicht gegeben und beantragte daher Nichteintreten. Wie Verena
Herzog im Ratsplenum für die Minderheit und zugleich für die SVP-Fraktion
argumentierte, solle die vorliegende Problematik auf betrieblicher Ebene mit
freiwilligen, individuellen Lösungen angegangen werden, da diese zumal häufig
grosszügiger ausfallen würden. Bereits heute bestehe zudem eine Pflicht für die
Arbeitgebenden, Eltern und Partnerinnen und Partnern von betroffenen Eltern bei
entsprechender ausgewiesener Notwendigkeit bis drei Tage frei zu geben. Mit der
neuen Regelung sei aber unklar, welche Personen zusätzlich ebenfalls davon profitieren
könnten. Diese Regelung bringe stattdessen hohe direkte und indirekte Kosten für die
Unternehmen mit sich und stelle eine Gefahr für einvernehmliche Lösungen dar. Mit
dieser Einschätzung stand die Fraktion allerdings weitgehend alleine da: Es sei wichtig,
dass man die Situation von pflegenden Angehörigen erleichtere und die Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung bzw. -pflege verbessere, weshalb auf
die Vorlage einzutreten sei, lautete der generelle Tenor der Rednerinnen und Redner
aller übrigen Fraktionen. Mit 128 zu 45 Stimmen bei 14 Enthaltungen trat der Nationalrat
denn auch auf die Vorlage ein, wobei eine Mehrheit der SVP-Fraktion aber auch eine
Minderheit der FDP-Fraktion gegen Eintreten stimmten; die Enthaltungen stammten
fast vollständig aus der SVP-Fraktion.

In der Folge startete die grosse Kammer die Detailberatung, wobei zahlreiche
Minderheitsanträge vorlagen, von denen jedoch keiner erfolgreich war. Umstritten
waren etwa die kurzfristigen Absenzen. Die bundesrätliche Botschaft sah hier einen
Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von maximal drei Tagen pro Ereignis und zehn
Tagen jährlich für jene Zeit vor, welche «zur Betreuung eines Familienmitglieds, der
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
notwendig ist». Einer Minderheit Nantermod ging die Formulierung «eines
Familienmitglieds» zu weit, da damit auch entfernte Verwandte gemeint sein könnten,
wie Regine Sauter (fdp, ZH) als Minderheitensprecherin ausführte. Stattdessen sollten
nur Familienmitglieder in direkter Linie nach oben und unten Anspruch auf
entsprechenden Urlaub erhalten. Ausserhalb der SVP- und FDP-Fraktion stiess dieser
Antrag jedoch nicht auf Zustimmung und wurde mit dem Argument, dass damit den
modernen Familienkonstellationen keine Rechnung getragen würde, abgelehnt. Mit
einem Appell an die Eigenverantwortung in der Aufteilung der Urlaubstage beantragte
eine Minderheit Bertschy (glp, BE) den Verzicht auf die Einschränkung von drei Tagen
pro Ereignis, während sie die jährliche Obergrenze beibehalten wollte. Auch dieser
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Antrag fand ausserhalb der SP-, Grünen und GLP-Fraktionen nur wenig Zuspruch und
wurde abgelehnt. Weiter lehnte der Nationalrat einen kompletten Verzicht auf die
jährliche Bezugsgrenze von zehn Tagen (Minderheit Schenker: sp, BS) und die Kürzung
der jährlichen Limite auf sechs Tage pro Jahr (Minderheit Herzog) ab. 

Auch die bezahlte Betreuungszeit von 14 Wochen zur Pflege von schwerkranken oder
verunfallten Kindern führte zu Diskussionen. Eine Minderheit Graf Maya (gp, BL) störte
sich daran, dass die Betreuungszeit nur für schwer beeinträchtigte Kinder gelten soll
und nicht auch für andere Familienmitglieder und forderte deshalb eine entsprechende
Ausweitung. Schliesslich müssten in solchen Situation nicht nur Kinder betreut werden,
sondern auch erwachsene Angehörige. Einen Betreuungsurlaub von je 14 Wochen pro
Elternteil (statt je 7 Wochen) und somit eine Verdoppelung der Dauer des
Betreuungsurlaubs, um dem hohen zeitlichen Aufwand der Pflege gerecht zu werden,
forderte eine Minderheit Schenker. Eine Minderheit Heim (sp, SO) verlangte schliesslich
die Klarstellung, dass ein Rückfall als neuer Krankheitsfall gehandhabt werden müsse
und nicht dem vorangehenden zugerechnet werden dürfe. Auch diese
Minderheitsanträge fanden im Ratsplenum keine Mehrheiten. 

Im Rahmen der Ausweitung der AHV-Hilflosenentschädigung auf weitere Personen
gestanden Bundesrat und Kommission Verwandten in auf- oder absteigender Linie
sowie Geschwistern, Ehegatten, Schwiegereltern, Stiefkinder und Lebenspartnerinnen
und -partnern einen Anspruch zu. Letztere mussten jedoch seit mindestens fünf Jahren
ununterbrochen mit den Versicherten einen gemeinsamen Haushalt geführt haben –
wogegen sich eine Minderheit Bertschy wehrte. Diese Frist von fünf Jahren zur
Anerkennung des Konkubinats sei nicht mehr zeitgemäss, da viele Paare sich schon vor
einem gemeinsamen Haushalt gegenseitig unterstützten und spätestens nach der
Geburt eines gemeinsamen Kindes, wie die Minderheitensprecherin argumentierte. Sie
forderte daher die Anerkennung des Konkubinats bereits ab zwei Jahren oder bei
einem gemeinsamen Kind. Eine Minderheit Nantermod forderte hingegen die
Streichung des gesamten Artikels und somit den Verzicht auf diese Ausweitung des
Anspruchs. Beide Minderheitsanträge wurden in der Folge vom Ratsplenum abgelehnt. 
Die einzige Änderung am bundesrätlichen Entwurf, welche das Ratsplenum guthiess,
war eine von der SGK-NR beantragte Ergänzung der Voraussetzungen für Minderjährige
zum Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Gemäss Bundesrat sollten
minderjährige Personen nur an denjenigen Tagen Anspruch auf eine
Hilflosenentschädigung erhalten, an welchen sie sich nicht in einem Heim aufhalten.
Die SGK-NR wollte hingegen auch minderjährigen Personen in einer Heilanstalt
Anspruch gewähren, sofern eine regelmässige Anwesenheit der Eltern sowohl
notwendig als auch tatsächlich erfolgt ist. 

Mit 129 zu 48 Stimmen bei 7 Enthaltungen nahm der Nationalrat den Entwurf in der
Gesamtabstimmung an und schrieb zugleich stillschweigend die Postulate der SGK-NR
(Po. 13.3366) und von Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO; Po. 16.3868) ab. 10

In der Wintersession 2019, knapp eine Woche nach der Beratung der Revision des
Bundesgesetzes über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung im Ständerat war der Nationalrat bereits mit der
Differenzbereinigung am Zug. Die einzige Differenz, welche zu diesem Zeitpunkt noch
bestand, betraf die Forderung des Ständerats, Personen, welche in
Wohngemeinschaften lebten, in der Gesetzgebung zu den Ergänzungsleistungen stärker
zu berücksichtigen. Im Nationalrat war dieser Antrag nicht unbestritten: Während die
Mehrheit der SGK-NR ihm zustimmte, übten zwei Minderheiten Kritik. Verena Herzog
(svp, TG) führte im Namen ihrer Minderheit aus, dass ein Sparpotenzial von CHF 1 Mio.
bestehe, wenn die vom Ständerat geforderte Basis von einem Zwei-Personen-Haushalt
zur Berechnung der Maximalbeträge des Mietzinses auf vier Personen erhöht würde. Die
Mehrkosten der vom Ständerat geforderten Lösung beliefen sich denn auch auf CHF 3.6
Mio., wovon der Bund einen Anteil von CHF 2.3 Mio. tragen würde. Durch den
Minderheitsantrag liessen sich die Kosten für den Bund folglich fast um die Hälfte
reduzieren, so Herzog. Zudem habe die Berechnung der Maximalbeiträge für EL weder
etwas mit dem vorliegenden Geschäft noch etwas mit dessen Thematik zu tun,
kritisierte Regine Sauter (fdp, ZH) im Namen einer weiteren Minderheit Nantermod (fdp,
VS) das Vorgehen des Ständerats. Die Minderheit störe sich vor allem daran, dass auf
eine Vernehmlassung verzichtet und die Thematik nicht ausführlich untersucht worden
sei und fordere daher, die Anpassung aus dieser Vorlage zu streichen. Ausser in den
Reihen der FDP- und der SVP-Fraktion stiessen die beiden Minderheitsanträge jedoch
nicht auf Zustimmung: Mit 111 zu 76 Stimmen respektive 103 zu 84 Stimmen lehnte das
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Ratsplenum die beiden Minderheitsanträge Herzog und Nantermod ab und ebnete so
den Weg zu den Schlussabstimmungen.
In den Schlussabstimmungen nahmen sowohl der Nationalrat – mit 142 zu 55 Stimmen
– als auch der Ständerat – mit 42 zu 0 Stimmen (bei zwei Enthaltungen) – die Revision
des Bundesgesetzes an. 11

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Ende Juni 2022 lancierte die SGK-NR eine Motion zur Förderung der Gendermedizin
und griff damit zwei Petitionen aus der Frauensession 2021 auf. Die Gendermedizin
untersucht und behandelt Krankheiten vor einem geschlechtsspezifischen Hintergrund.
Die Annahme, dass Krankheiten geschlechtsneutral verliefen und aufträten, könne
Fehldiagnosen und -behandlungen mit sich ziehen. Um dies zu verhindern, müssten
bestehende Ungleichheiten in der Medizin bekämpft werden. Vor diesem Hintergrund
forderte die Kommissionsmehrheit, dass ein nationales Forschungsprogramm zur
Gendermedizin lanciert wird, dass Forschungsprojekte gefördert werden, welche sich
mit Frauenkrankheiten beschäftigen, und dass das Geschlecht bei der Vergabe von
Geldern des SNF berücksichtigt wird. 
Zwei Kommissionsminderheiten waren jedoch nicht mit allen Forderungen
einverstanden. Eine Minderheit Glarner (svp, AG) rief dazu auf, die ersten beiden
Forderungen der Motion abzulehnen, während eine Minderheit Sauter (fdp, ZH) die
Berücksichtigung des Geschlechts bei der Geldervergabe ablehnte. Nationalrat Glarner
argumentierte, dass das Problem der geschlechtlichen Ungleichbehandlung in der
Medizin wohl erst seit «der unsäglichen Gender-Debatte mit all ihren Absurditäten von
Links-Grün» bestehe. Dahingegen anerkannte Nationalrätin Sauter die Wichtigkeit der
Motion, aber sprach sich entschieden gegen die in der Motion vorgesehenen «engen
Vorgaben» für zur Vergabe von Forschungsgeldern aus. Der Bundesrat wies in seiner
Stellungnahme darauf hin, dass die Problematik bereits in den Antworten auf
vergangene Vorstösse (etwa Mo. 19.3577) diskutiert worden sei und
geschlechterspezifischer Unterschiede in der Medizin aufgrund des Postulats Fehlmann
(sp, GE; Po. 19.3910) bereits untersucht würden. Des Weiteren sei eine Ablehnung der
Motion nötig, damit Forschende aller Schweizer Hochschulen weiterhin gleiche
Chancen beim Bewerbungsprozess für Gelder des SNF und von Innosuisse hätten. 
Nach einer hitzigen Debatte nahm der Nationalrat die Forderungen zur Lancierung
eines nationalen Forschungsprogramms und zur Förderung der Erforschung
spezifischer Frauenkrankheiten mit 127 zu 54 Stimmen bei 2 Enthaltungen an und
sprach sich somit gegen den Minderheitsantrag Glarner aus. Dem Antrag der Minderheit
Sauter kam der Nationalrat indes nach und sprach sich mit 100 zu 83 Stimmen gegen
die Berücksichtigung des Geschlechts bei der Vergabe von SNF-Geldern aus. 12

MOTION
DATUM: 29.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Gesundheit

Anfang 2023 trat Regine Sauter das Präsidium des Spitalverbands H+ an. Die
Generalversammlung folgte einstimmig der Empfehlung der Findungskommission,
deren Chef Sauter aufgrund ihres Netzwerks in Bundesbern und ihres Gewichts im
Parlament als Idealbesetzung für den Verband erachtete. Wie schon ihre Vorgängerin
Isabelle Moret ist Sauter FDP-Nationalrätin und Mitglied der SGK-N. Der Spitalverband,
der nach eigenen Angaben 205 öffentliche und private Spitäler, Kliniken und
Pflegeinstitutionen vertritt, behält mit ihr also einen direkten Draht in dieses zentrale
gesundheitspolitische Gremium. Moret war aufgrund ihrer Wahl in die Waadtländer
Kantonsregierung vom Verbandsvorsitz zurückgetreten.
Sauter setzte sich in ihrer Antrittsrede zum Ziel, H+ solle «die massgebende Stimme
sein, wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen der Spital-, Klinik- und
Pflegelandschaft der Schweiz für die nächsten Jahrzehnte zu definieren». Ihr Verband
habe «die Kompetenz und auch die Legitimation dazu.» In einem Interview mit der NZZ
äusserte sie sich kurz darauf zu weiteren gesundheits- und spitalpolitischen
Positionen. Sauter sprach sich darin etwa für Versorgungsnetzwerke mit einem Spital
als Zentrum aus, in denen verschiedene Akteure von Hausarztpraxen oder Permanencen
über die Spitex bis zur Langzeitpflege zusammenarbeiten. Solche Netzwerke könnten
etwa das Problem überlaufener Notfallstationen oder – dank einem effizienteren
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Einsatz des Personals – auch den Fachkräftemangel in der Pflege entschärfen. Ein
weiteres Instrument gegen den Personalmangel sah Sauter in der Ausbildungsoffensive
als Folge der 2021 angenommenen Pflegeinitiative. Auch das Parlament könne einen
Beitrag leisten, wenn es sich künftig beim Erlass gesetzlicher Vorgaben zurückhalte, die
das Arzt- und Pflegepersonal mit weiteren administrativen Arbeiten belasten würden.
Mit Bezug auf die Spitalstrukturen wollte Sauter zwar «nicht pauschal» von zu vielen
Spitälern in der Schweiz sprechen, befürwortete aber eine überkantonale Spitalplanung
und Straffungen, die «nicht nur tiefere Kosten, sondern auch bessere
Behandlungsqualität bringen» könnten. Mit Blick auf die Spitalfinanzierung forderte die
Freisinnige eine Ausgliederung aller Spitäler aus der öffentlichen Verwaltung, um mehr
Kostentransparenz und einen Wettbewerb mit gleich langen Spiessen zu erreichen. 13
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